
01    —    Fachthema    —    Der Zivilprozess im Kanton Luzern

Prozessieren    ist 
eine    «Wissenschaft» 
für    sich.

03    —    nach-gedacht    —    Trennungen

Das   Eheschutzverfahren   in 
Theorie   und   Praxis.
Die meisten Trennungen erfolgen ausserhalb 
eines Gerichtsverfahrens: Die Parteien sind 
sich einig, dass sie sich trennen und wie sie die 
Folgen regeln wollen. Neben den Kinderbelan-
gen (Wohnsitz und Betreuung der minderjährigen 
Kinder) müssen die vorläufige Zuweisung der 
gemeinsamen Wohnung und des Hausrats sowie 
die Festlegung von Unterhaltsbeiträgen geklärt 
werden. Das eheliche Vermögen bleibt von der 
Trennung unberührt und wird erst im Zeitpunkt 
der Scheidung aufgeteilt. 

Wenn sich ein Ehepartner der Trennung wider- 
setzt oder sich die Parteien über die Folgen 
nicht einig werden, kann man sich an das Gericht 
wenden. Das sogenannte Eheschutzverfahren 
wird nach den Regeln des Summarverfahrens 
durchgeführt, welches in der Theorie durch eine 
rasche und unkomplizierte Erledigung gekenn-
zeichnet ist. Das Gesetz sieht eine schriftliche 
Eingabe beider Parteien und eine anschliessen-
de Gerichtsverhandlung vor, an der beide Parteien 
befragt werden. Aufwändige Beweisabnahmen 
wie Zeugenbefragungen, Gutachten oder Augen- 
scheine sind grundsätzlich nicht vorgesehen. 
Das Ziel ist es, die wichtigsten Trennungsfolgen 
möglichst rasch zu regeln und so Ruhe in den 
Konflikt einkehren zu lassen.

Trotz der klaren prozessualen Vorgaben und dem 
gesetzgeberischen Ziel der raschen Konflikt- 
lösung lässt sich in der Praxis feststellen, dass 
die Eheschutzverfahren immer aufwändiger 
werden und sehr lange dauern – teilweise mehr 
als ein Jahr. Die Gründe dafür sind vielschichtig: 
Einerseits ist die rechtliche Ausgangslage kom- 
plexer geworden. Unterhaltsberechnungen sind 
aufwändig und müssen meist für mehrere Phasen 
erstellt werden. Die bundesgerichtliche Recht- 
sprechung zum Familienrecht entwickelt sich 
stetig weiter, was bei der Fallführung ebenfalls 
berücksichtigt werden muss. Hinzu kommt die 
Tatsache, dass das Eheschutzverfahren eine 
Präjudizwirkung für die spätere Scheidung 

haben kann – man spricht daher auch von der 
«kleinen Scheidung». Das Verfahren wird dadurch 
insgesamt aufwändiger.  

Andererseits haben sich auch die tatsächlichen 
Grundlagen geändert: So gibt es nicht mehr  
das «klassische» Familienmodell, sondern eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, wie Erwerbs- und 
Betreuungsarbeit aufgeteilt werden können. 
Das führt dazu, dass häufiger über die Ausge- 
staltung der Obhut und Betreuung gestritten 
wird und die Unterhaltsberechnungen noch kom- 
plexer werden. Schliesslich sind die Gerichte 
chronisch überlastet. Es kann mehrere Monate 
dauern, bis ein Verhandlungstermin angesetzt 
wird. 

Soll man unter diesen Umständen überhaupt 
noch ein Eheschutzverfahren beantragen? In 
gewissen Fällen ist eine einvernehmliche Lösung 
ausgeschlossen und ein Eheschutzverfahren 
unausweichlich. In allen anderen Fällen sollte 
man diesen Schritt angesichts der Verfahrens-
dauer, der Kosten und Auswirkungen auf die 
persönliche Beziehung immer sorgfältig abwä- 
gen. Es gibt nämlich auch Alternativen: Sofern 
zwischen den Eheleuten noch ein Mindestmass 
an Kommunikation möglich ist, bietet sich eine 
gemeinsame anwaltliche Beratung an. Dabei 
werden zusammen mit einer neutralen Fach-
person individuelle Lösungen erarbeitet und  
in der korrekten Form festgehalten. Dies spart 
Zeit, Kosten und ist auch förderlich für das 
weitere Zusammenwirken der Parteien. 

Melanie Friedrich

Anwalt die Gegenpartei oder einen Zeugen ag- 
gressiv ins Kreuzverhör nimmt. Vielmehr muss er 
seine Fragen dem Gericht vortragen, welches 
entscheidet, ob diese zugelassen werden. Die 
zugelassenen Fragen stellt sodann nicht der 
Anwalt, sondern der Richter – in Anwesenheit 
der Parteien. Betreffen Fragen Themen, deren 
Beantwortung ein spezifisches Fachwissen 
erfordert, holt das Gericht das Gutachten eines 
Sachverständigen ein, wenn eine Partei dies 
beantragt hat. Auch Augenscheine erfolgen 
häufig, z. B. wird eine streitbetroffene Liegen-
schaft begangen, damit das Gericht die relevanten 
örtlichen Verhältnisse mit eigenen Augen sieht.

Nach Abschluss der Beweisabnahmen können 
die Parteien zum Beweisergebnis Stellung 
nehmen. Dies geschieht entweder gleich münd- 
lich im Anschluss an die Beweisabnahmen oder 
im Rahmen der Schlussvorträge. Schlussvor- 
träge erfolgen häufig in schriftlicher Form,  
da heutzutage oft auf die Durchführung einer 
Hauptverhandlung mit mündlichen Partei- und 
Schlussvorträgen verzichtet wird. Tatsächlich 
findet also nur ein Bruchteil eines Zivilprozesses 
im Gerichtssaal statt.

Urteilsfindung

Nach Abschluss dieses Verfahrensschritts erfolgt 
die Urteilsfindung durch das Gericht. Das Ge- 
richt kann dabei nicht mehr und nichts anderes 
zusprechen, als die Parteien zu Beginn in ihren 
Rechtsbegehren verlangt haben. Aus diesem 
Grund ist eine sorgfältige Formulierung der Rechts- 
begehren essenziell. Das Gericht urteilt in der 
Sache und entscheidet zudem, welche Partei wel- 
chen Anteil der Gerichts- sowie Anwaltskosten 
zu tragen hat. In der Regel findet keine münd-
liche Urteilseröffnung statt; der begründete Ent- 
scheid wird den Parteien per Post zugestellt.
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04    —    Der    Advokater    —    Prozessieren

Der    Gang    zum    Friedensrichter

Bevor das Gericht überhaupt angerufen werden 
kann, muss zunächst ein sogenanntes Schlich-
tungsverfahren durchschritten werden. Ein Zivil- 
prozess beginnt daher mit der Einreichung eines 
Schlichtungsgesuchs beim Friedensrichter. Im 
Schlichtungsgesuch beschreibt der Kläger den 
Sachverhalt, um den es geht und formuliert, 
was er von der beklagten Partei will (sog. Rechts- 
begehren). Der Friedensrichter lädt die Parteien 
daraufhin zur Schlichtungsverhandlung vor.  
Das Schlichtungsverfahren ist ein weitgehend 
formloses Verfahren, das zum Ziel hat, zwischen 
den Parteien zu vermitteln und eine einvernehm-
liche Lösung herbeizuführen. Einigen sich die 
Parteien anlässlich der Schlichtungsverhandlung 
und schliessen einen Vergleich, endet das Ver- 
fahren. Können sich die Parteien hingegen nicht 
einigen, erhält der Kläger die Klagebewilligung, 
die ihn während drei Monaten dazu berechtigt, 
in dieser Sache eine Klage beim zuständigen 
Gericht einzureichen.

Verfahren    vor    Gericht

Reicht der Kläger diese Klage ein, beginnt das 
sogenannte Entscheidverfahren. Im Gegensatz 
zum Schlichtungsverfahren sind die formellen 
Anforderungen einiges höher. In den meisten Ver- 
fahren stellt das Gericht den Sachverhalt nicht 
von sich aus fest. Das bedeutet, dass vielmehr 
die Parteien selbst die relevanten Tatsachen  
beschreiben und mit Beweisen untermauern 
müssen. Das Gericht beurteilt nur jene Tatsa-
chen und Beweise, die die Parteien ins Verfahren 
einbringen. Die Gerichte sind dabei streng und 
verlangen bei der Sachverhaltsdarstellung einen 
hohen Detaillierungsgrad. Zudem muss der Kläger 
seine Darstellung mit Beweismitteln so bele- 
gen, dass das Gericht aus objektiven Gründen 
von deren Richtigkeit überzeugt ist. Mögliche 
Beweismittel sind insbesondere Urkunden (d.h. 
Dokumente), Zeugenaussagen, Parteibefra- 
gungen, Augenscheine und Sachverständigen-
gutachten. Was so einfach klingt, ist in Tat und 
Wahrheit – nicht zuletzt aufgrund der ständig 
höheren Anforderungen durch die Gerichte – 
äusserst anspruchsvoll und mit vielen Unwäg-
barkeiten verbunden.  

Chronologie    des    Entscheidverfahrens

Nach Eingang der Klage verlangt das Gericht vom 
Kläger als erstes die Leistung eines Gerichtskos-
tenvorschusses, der insbesondere von der Höhe 
des Streitwerts abhängt. Nach der Zahlung  
des Kostenvorschusses fordert das Gericht die 
Beklagte dazu auf, innert einer bestimmten Frist 
(meist 30 Tage) zur Klage Stellung zu nehmen, 
also eine sogenannte Klageantwort einzureichen. 
Das Gericht kann diese Frist auf entsprechen-
des Gesuch hin bis zu dreimal erstrecken, d.h. 
verlängern. Nach Eingang der Klageantwort 
ordnet das Gericht einen zweiten Rechtsschrif-
tenwechsel an. Es stellt dem Kläger die Klage- 
antwort zu und fordert ihn auf, eine schriftliche 
Stellungnahme einzureichen, die sogenannte 
Replik. Zu dieser Replik des Klägers kann sich 
wiederum die Beklagte schriftlich mit der 
Duplik äussern.

Einvernehmliche    Einigung    oder 
Beweisverfahren

Erachtet das Gericht eine einvernehmliche Eini- 
gung der Parteien als realistisch, kann es nach 
dem ersten Rechtsschriftenwechsel (Klage & 
Klageantwort) auch eine Instruktionsverhand-
lung ansetzen. Anlässlich dieser können der 
Streitgegenstand formlos erörtert, der Sachver-
halt ergänzt, Beweise abgenommen und Ver- 
gleichsverhandlungen geführt werden. «Formlos 
erörtern» bedeutet, dass der zuständige Instruk-
tionsrichter eine vorläufige Einschätzung des 
Falles abgibt – insbesondere, um die Vergleichs-
bemühungen zu befördern. Wird eine Einigung 
erzielt, endet das Verfahren aufgrund des ge- 
schlossenen Vergleichs. Ohne Einigung setzt das 
Gericht das Verfahren fort und erlässt eine 
Beweisverfügung. Darin wird insbesondere fest- 
gelegt, welche Partei die Beweislast für welche 
behauptete Tatsache trägt und welche der an- 
gebotenen Beweismittel zugelassen werden.

Dann erfolgt das Beweisverfahren: Insbesondere 
führt das Gericht, wenn von einer Partei beantragt, 
protokollierte Zeugen- und Parteibefragungen 
durch. Die Parteien sind dabei berechtigt, Ergän- 
zungsfragen zu stellen. Entgegen der Darstellung 
in Fernsehserien ist es aber nicht so, dass der

Zahlreiche Fernsehserien lassen den Eindruck 
entstehen, der Alltag eines Anwalts bestehe  
vor allem daraus, im massgeschneiderten Anzug  
im Gerichtssaal Plädoyers zu halten, die höchs-
tens durch das Klopfen des richterlichen Hammers 
und einen Urteilsspruch unterbrochen werden.  
Wie ein Zivilprozess tatsächlich abläuft, wird 
nachfolgend aufgezeigt.
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